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Hallesche Krankenversicherung a. G. 

  

  

Hallesche exklusiv / betriebliche Krankenversicherung bKV  

Tarif Krankenhaus 

Für alle, die im Krankenhaus Wert auf optimale Versorgung legen!  

Leistungsumfang 

• Unterbringung und Verpflegung im  

Einbett- (Tarifstufe I) oder Zweibettzimmer 

(Tarifstufe II)*  

• Privatärztliche Behandlung*  

• Ambulante Aufnahme- und Abschlussuntersu-

chung  

• Kosten für eine Begleitperson bei Kindern  

• Kosten des Krankentransports  

• Keine Bindung an die Höchstsätze der GOÄ  

• Freie Krankenhauswahl 

• Ambulante Operationen nach Vorleistung der 

gesetzlichen Krankenversicherung (nur in der 

Tarifstufe Zweibettzimmer) 

 

*Werden die Leistungen nicht in Anspruch ge-

nommen, wird ein Ersatzkrankenhaustagegeld 

bis zu 60 € gezahlt. 

 

In der Tarifstufe Einbettzimmer sind vor Beginn 

des Versicherungsschutzes angeratene oder 

bereits begonnene Krankenhausbehandlungen 

ausgeschlossen. In der Tarifstufe Zweibettzim-

mer gilt dieser Ausschluss nicht. 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf sta-

tionäre Heilbehandlungen in der Bundesrepub-

lik Deutschland. 

Weitere Besonderheiten 

• Klar formulierte, leicht verständliche Leis-

tungsbeschreibung  

• Es erfolgt keine Gesundheitsprüfung  

• Sofortiger Schutz, denn es gibt keine Warte-

zeiten  

• Nahtlose Weiterversicherung möglich 

• Die Leistungen können gesetzlich wie privat 

Versicherten zur Verfügung gestellt werden  

• Bereits ab 20,78 € monatlich je Mitarbeiten-

den 

Mitversicherung von Familienangehö-
rigen 

• Der Mitarbeitende kann seinen Ehegatten/Le-

benspartner/ Lebensgefährten und seine Kin-

der in ähnlichem Umfang absichern 

• Zu günstigen Gruppenbeiträgen  

• Ebenfalls ohne Gesundheitsprüfung 

 

Monatsbeiträge pro Mitarbeitenden 

 

29,82 € in Tarifstufe I (Einbettzimmer) 

 

20,78 € in Tarifstufe II (Zweibettzimmer) 

 

Hinweis: Es gelten die detaillierten Leistungs-

aussagen des Tarifs sowie die Allgemeinen Ver-

sicherungsbedingungen und Zusatzbedingun-

gen. 

 

 


